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Gegenstand: Berichtigung der schriftl. parl. Anfr. d. Abg. z NR Mag. Christiane Brunner, 

Kolleginnen und Kollegen vom 19.01.2017, Nr. 11430/J, betreffend Müllimporte 
aus Italien 

 

 

Aufgrund eines Rechenfehlers ist die Zahl der im Jahr 2016 notifizierungspflichtigen Abfälle, 

die nach Österreich verbracht wurden, nicht korrekt wieder gegeben. Es wird ersucht, dieses 

Versehen zu entschuldigen und die folgende Berichtigung der Antwort zu Frage 1 

anzunehmen: 

 

Zu Frage 1: 

 

Im Jahr 2015 wurden insgesamt 3,36 Mio. Tonnen Abfälle (davon 0,659 Mio. Tonnen 

notifizierungspflichtige Abfälle) grenzüberschreitend nach Österreich verbracht. 

Stand 1. Februar 2017. 

 

Für 2016 liegt noch kein vollständiger Datenstand vor, da die Meldefrist für das Jahr 2016 am 

15. März 2017 abläuft (siehe dazu § 8 Abs. 3 der Abfallbilanzverordnung, BGBl II 2008/497).  

 

Gemäß dem derzeitigen Datenstand der Verbringungsverordnung-Datenbank 

(27. Jänner 2017) für das Jahr 2016 wurden 0,749 Mio. Tonnen notifizierungspflichtige Abfälle 

grenzüberschreitend nach Österreich verbracht. 

 

Der Bundesminister 

 

Frau Präsidentin Zl. LE.4.2.4/0065-RD 3/2017 
des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien Wien, am 8. März 2017 
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